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An das 
PRÄSIDIUM DES 
NATIONALRATES 

Parlament 
1017 Wie n 

Wirtschaftsforum der Führungskräfte 

1031 Wien, Lothringerstraße 12 
Tel.: 0222/737968, 726510 

FS: Wien 131717 
Telefax: 0222/725651/292 

13/SrJ--125/HE 

} Vert~ilt....!!~1 1~~~ t?~ 
-- --- . ;h 'f~ ~ 

Wien, 1988 05 11 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1972 und das 
Alkoholabgabegesetz 1973 geändert wird 

In der Beilage überreichen wir Ihnen 22 Ausfertigungen der Stel
lungnahme des Wirtschaftsforum der FÜhrungskräfte zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1972 und das 
Alkoholabgabegesetz 1973 geändert wird. 

Beilagen 

WIRTSCHAFTSFORUM DER FÜHRUNGSKRÄFTE 

r 
I 

\ .. / Dr. Johannes Hahn 
Geschäftsführer 

Zweigstellen: Niederösterreich, 3100 SI. Pölten, Wenzel-Kaska-Straße 4, Tel. 02742/46 85 29; Oberösterreich, 4021 Linz, Stockhofstraße 32/11, Postfach 346, 
Tel. 0732/66 24 35; Salzburg, 5020 Salzburg, Marlin-Hell-Straße 70, Tel. 0662/30665; Tirol, 6020 Innsbruck, Rennweg 10 A, Tel. 05222/39 18 10; Vorarlberg, 
6800 Feldkirch, Schloßgraben 10, Tel. 05522/241 82; Kärnten, 9020 Klagenfurt, Or.-Franz-Palla-Gasse 21, Tel. 04222/56 615; Steiermark, 8011 Graz, Hartenau-

gasse 17, Postfach 842, Tel. 0316/31 528. 
Bankverbindung: Creditanstalt-Bankverein, Kto.-Nr. 34-51036; OVR: 0046809, Btx * 6234 =11: 
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Wirtschaftsforum der Führungskräfte 

An das 
BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FINANZEN 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wie n 

GZ. 09 4501/12-IV/9/88 

1031 Wien, Lothringerstraße 12 
Tel.: 0222/737968, 726510 

FS: Wien 131717 
Telefax: 0222/725651/292 

Wien, 1988 05 11 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Umsatzsteuergesetz 1972 und das Al
koholabgabegesetz 1973 geändert werden. 
Stellungnahme 

Das Wirtschafts forum der Führungskräfte nimmt zu folgenden Punkten 
des vorliegenden Entwurfes wie folgt Stellung: 

1. Umsätze von Freiberufen unterliegen in Hinkunft 
dem Normalsteuersatz. 

Durch diese Maßnahme ist ein beträchtlicher Kostenschub bei den 
Prämien zu den privaten Krankenversicherungen zu erwarten, da 
die gesetzliche Krankenversicherung umsatzsteuerbefreit ist. 
Uns erschiene daher eine Beibehaltung der bestehenden Regelung 
sinnvoll. 

2. I 13 Vorsteuerabzug bei Reisekosten: 

Künftig soll nur mehr ein Vorsteuerabzug für die lohnsteuerfreien 
Teile und zwar nur in der Höhe von 10 % möglich sein. Die vorge
schlagene Neufassung des § 13 UStG stellt eine Verkomplizierung 
bei der Abrechnung von Reisekosten im betrieblichen Bereich dar. 
In Hinkunft ist der Vorsteuerabzug nur mehr im Ausmaß der in 
§ 26 Z.4 lit.b EStG 88 festgesetzten pauschalierten Höchstbeträge 
(S 240,- ohne Nächtigung, S 300,- mit Nächtigung bei Inlandsrei
sen) zulässig. Fallen höhere nachgewiesene Aufwendungen als die 
Pauschalhöchstsätze an, hat der Arbeitgeber in Hinkunft die Reise
kosten in zwei Komponenten zu zerlegen. Die geplante Regelung 
bringt durch den eingeschränkten Vorsteuerabzug neben der admi-
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nistrativen auch eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung mit 
sich, sodaß wir die Auffassung vertreten, die Abzugsfähigkeit 
sollte bei Nachweis bis zur tatsächlichen Höhe erfolgen. 

Wir haben mit gleicher Post 22 Ausfertigungen unserer Stellung
nahme an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

WIRTSCHAFTSFORUM DER ~ÜHRUNGSKRÄFTE , ~ , 

" .: 

Dr.Johannes Hahn 
Geschäftsführer 
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